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Betriebsordnung.
SmichOFF Garage, 
Plzeňská 3350/18

I. Allgemeine Bestimmungen
1. In der Garage dürfen nur Wagen 

des Mieters der Garage parken, die 
beim Gebäudeverwalter oder im 
Reservierungssystem angemeldet sind. 
Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass 
seine Stellplätze nur von ihm oder ihm 
nahestehenden Personen genutzt werden.

2. Mit der Erfüllung dieser Bedingung 
hat der Mieter das Recht, die 
Gemeinschaftseinrichtungen zu nutzen. Er 
unterwirft sich dabei den Bestimmungen 
dieser Betriebsordnung und gegebenenfalls 
anderen gesetzlichen und technischen 
Vorschriften.

3. Das Betreten und der Zugang ins Objekt 
ist nur dem Mieter des Stellplatzes oder 
einer von ihm bevollmächtigten Person und 
den Personen in seinem Gefolge gestattet. 
Während des Aufenthalts dieser Personen 
im Garagengebäude haftet der Mieter des 
Stellplatzes für alle von diesen Personen 
verursachten Schäden. Keinesfalls darf 
ein anderes Kraftfahrzeug, für das keine 
Reservierung vorgenommen wurde, in das 
Gebäude einfahren.

4. Sollten Sie Probleme mit der Reservierung/
Garagenöffnung haben, rufen Sie 
den Vermittler – MR.PARKIT s.r.o. 
(Tel: +420 277 277 977) an.

II. Allgemeine Grundsätze der 
Garagennutzung

1. Jeder ist verpflichtet, während 
der Nutzung der Garage und ihrer 
Serviceausrüstung alle Bestimmungen 
dieser Betriebsordnung, die Sicherheits-, 
Brand- und Hygienevorschriften zu 
beachten, das Gemeinschaftseigentum zu 
schützen und die von ihm verursachten 
Schäden zu beseitigen oder zu ersetzen. 
Jeder darf seinen Garagenplatz nur zum 
Abstellen eines Fahrzeugs oder Motorrads 
in Übereinstimmung mit dem erteilten 
Genehmigungsbescheid und unter 
Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes 
Nr. 50/1976 Slg. (Baugesetz) nutzen.

2. Es ist verboten, Brennstoffe, offenes Feuer, 
brennbare, flüchtige oder ätzende Stoffe 
zu lagern oder zu handhaben, bewegliche 
Gegenstände liegen zu lassen, Tiere frei 
laufen zu lassen, alkoholische Getränke und 
psychotrope Substanzen zu konsumieren 
und zu rauchen.

3. Es ist auch verboten, den Motor in der 
Garage laufen zu lassen, ihn länger laufen 
zu lassen als für die Ein- und Ausfahrt 
erforderlich. Es ist nicht erlaubt, im 
Gebäude Reparaturen an Fahrzeugen 
vorzunehmen.

4. Jeder Mieter eines Garagenplatzes 
ist verpflichtet, den Anweisungen und 
Anordnungen des Hausverwalters / 
MR.PARKIT s.r.o., die im Einklang mit dieser 
Betriebsordnung stehen, Folge zu leisten.

5. Jeder Garagenmieter ist verpflichtet, 
sowohl auf den Stellplätzen als auch in 
den Gemeinschaftsräumen der Garagen 
für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. 
Derjenige, der die Verschmutzung der 
internen Straßen verursacht hat, ist 
verpflichtet, diese zu beseitigen.

6. Es ist nicht erlaubt, individuelle 
Veränderungen oder Reparaturen im 

Gebäude oder auf dem gemieteten 
Stellplatz vorzunehmen.

7. Andere Tätigkeiten, die nicht unmittelbar 
mit dem Parken von Kraftfahrzeugen 
zusammenhängen, insbesondere das 
Verteilen von Flugblättern, Agitation, 
Verkaufstätigkeiten usw., sind nicht 
gestattet.

8. Es ist nicht gestattet, auf dem reservierten 
Parkplatz andere Gegenstände zu 
lagern, die dazu führen würden, dass das 
geparkte Kraftfahrzeug über den Parkplatz 
hinausragt.

9. Es liegt in der Verantwortung jedes 
Mieters, so sparsam wie möglich mit dem 
Energieverbrauch umzugehen.

10. Es ist verboten, Fahrzeuge auf den 
Garagenplätzen und auf den Straßen des 
Geländes zu waschen.

11. Das Rauchen und der Umgang mit offenem 
Feuer außerhalb der ausgewiesenen 
Bereiche ist auf dem gesamten Gelände 
verboten.

12. Kleine Siedlungsabfälle können in kleinen 
Mengen in die dazu bestimmten Container 
gegeben werden. Andere Abfälle dürfen nur 
gemäß dem geltenden Abfallgesetz und 
gemäß den im entsprechenden Vertrag mit 
dem beauftragten Unternehmen, das die 
Sonderabfallentsorgung auf dem Parkplatz 
durchführt, festgelegten Bedingungen 
abgelagert und entsorgt werden.

13. Der Mieter (Fahrer) nimmt zur Kenntnis, 
dass es sich nicht um eine bewachte 
Garage handelt, d.h. weder der Eigentümer 
des Parkplatzes noch MR.PARKIT ist 
verpflichtet, das Fahrzeug des Mieters zu 
bewachen.

14. Sollte ein Schaden am eigenen Eigentum 
oder am Eigentum einer dritten Person 
festgestellt werden, ist dies unverzüglich 
dem Objektverwalter zu melden.

15. Weder der Eigentümer des Parkplatzes 
noch der Vermittler haftet für Schäden, die 
Personen, Tieren oder Sachen entstehen, 
die sich grundlos in dem Raum der Garagen 
befinden.

16. Weder der Eigentümer des Parkplatzes 
noch der Vermittler haftet für Schäden, 
die aufgrund eines zufälligen Ereignisses 
oder höherer Gewalt (z.B. bewaffneter 
Überfall, Selbstentzündung des 
Wagens, Witterungsbedingungen, Krieg, 
terroristischer Anschlag, Sabotage usw.) 
entstehen.

17. Weder die Gesellschaft MR.PARKIT noch 
der Eigentümer des Parkplatzes haftet 
für Schäden, die am Wagen oder anderen 
beweglichen Sachen des Fahrers, noch für 
Schäden, die aufgrund von Verletzungen im 
Bereich der Garage entstehen.

18. Der Parkende erklärt, dass er 
haftpflichtversichert ist oder eine 
Versicherung, die sich bezüglich der 
Bedingungen und der Deckung der 
Haftpflichtversicherung ähnelt, besitzt.

19. Es liegt in der Verantwortung des Mieters, 
den Aufenthalt unbefugter Personen im 
Gebäude dem Hausmeister zu melden.

III. Einfahrt/Ausfahrt von Mietern in 
die Tiefgarage des SmíchOFF-
Gebäudes

1. Der Mieter – der Inhaber einer autorisierten 
Parkkarte oder ein Fahrer mit einer gültigen 
Reservierung im MR.PARKIT-Parksystem – 
fährt mit dem Fahrzeug zum Parkständer.

1.1 Mieter – Ein Fahrer mit einer gültigen 
Reservierung im MR.PARKIT-Parksystem 
öffnet die Einfahrtsschranke während des 
Gültigkeitszeitraums seiner Reservierung, 
indem er die Einfahrtsschranken-Nummer 
von seiner registrierten Telefonnummer 
aus anruft. Detaillierte und aktuelle 
Anweisungen für die Einfahrt/Ausfahrt 
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für Fahrzeuge und die Einfahrt/Ausfahrt 
für Fußgänger werden dem Fahrer in der 
Buchungsbestätigung mitgeteilt. 

1.2 Langzeitmieter von Parkplätzen, die 
dem Facility Manager gemeldet wurden, 
befolgen die vom Facility Manager erteilten 
Anweisungen.

2. Die Eingangsschranke öffnet sich und 
der Mieter/Fahrer fährt durch die offene 
Schranke weiter in die Tiefgarage. 

3. Der Mieter/Fahrer parkt sein Fahrzeug auf 
dem für ihn reservierten Parkplatz in dem 1. 
Untergeschoss, bzw. in dem 2. Untergeschoss.

IV. Verlassen der Tiefgarage des 
SmíchOFF-Gebäudes durch den 
Mieter

1. Der Mieter muss mit seinem Fahrzeug 
in Richtung der Verkehrsschilder zum 
Ausfahrtständer fahren.

1.1 Mieter - Ein Fahrer mit einer gültigen 
Reservierung im MR.PARKIT Parksystem 
öffnet die Ausfahrtsschranke während 
der Gültigkeitsdauer seiner Reservierung, 
indem er die Ausfahrtsschranken-Nummer 
von seiner registrierten Telefonnummer 
aus anruft. Der Fahrer erhält in der 
Buchungsbestätigung detaillierte und aktuelle 
Anweisungen für die Ein- und Ausfahrt sowie 
die Fußgängerein- und -ausfahrt.

1.2 Langzeitmieter von Stellplätzen, die bei 
dem Gebäudeverwalter registriert sind, 
befolgen die vom Gebäudeverwalter erteilten 
Anweisungen.

2. Der Mieter und die ihm nahestehenden 
Personen dürfen nur die Parkplätze 
benutzen, die mit dem Namen des Mieters 
oder der dem Mieter zugewiesenen 
Parkplatznummer gekennzeichnet sind.

3. Es ist verboten, Fahrzeuge an anderen als 
den dem Mieter zugewiesenen Plätzen zu 
parken.

V. Verstoß gegen die 
Parkvorschriften

1. Der Vermieter sorgt über einen privaten 
Sicherheitsdienst für die ständige Kontrolle 
der Nutzung der gemieteten Parkplätze.

2. Bei der ersten Verletzung der oben 
genannten Parkordnung wird der Mieter 
oder eine ihm nahestehende Person 
benachrichtigt und aufgefordert, für Abhilfe 
zu sorgen. Bei einem weiteren Verstoß 
gegen die Parkordnung wird der Mieter mit 
einem Bußgeld in Höhe von 1.000,- CZK inkl. 
MwSt. belegt, mit der Möglichkeit, dass 
ihm die Zufahrt zu den Parkplätzen des 
SmíchOFF-Gebäudes entzogen wird.

3. Ein Verstoß gegen die Parkordnung kann in 
Fällen, die sich aus dem Mietvertrag oder 
dem Gesetz ergeben, eine Verletzung des 
Mietvertrages mit den entsprechenden 
Rechtsfolgen darstellen.

4. Wird festgestellt, dass der Mieter oder eine 
ihm nahestehende Person auf einem Teil 
des Gebäudeparkplatzes außerhalb des 
ihm zugewiesenen Parkplatzes geparkt hat, 
wird dies dem jeweiligen Unternehmen/
Arbeitgeber des Mieters/MR.PARKIT gemäß 
den Aufzeichnungen auf der Parkkarte 
gemeldet. Dem betreffenden Mieter wird 
ein Betrag von CZK 1.500,- pro Tag für 
Parkgebühren in Rechnung gestellt.

VI. Parken, Lkw-Zugang und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen

1. Weder die Stellplätze noch andere Bereiche 
der Tiefgarage dürfen ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Vermieters 
für andere Zwecke als das Abstellen von 
Personenkraftwagen genutzt werden.

2. Der Mieter darf keine Kraftfahrzeuge 
(Pkw, Lkw, Motorräder, Gabelstapler usw.) 
abstellen oder auf andere Weise die für das 
Be- und Entladen und das Parken anderer 
Mieter reservierten Flächen blockieren. Das 

Parken von Autos und Motorrädern ist nur 
auf den dafür vorgesehenen Plätzen erlaubt.

3. LPG- und CNG-Fahrzeuge sind nicht 
zugelassen.

4. Auf keinen Fall dürfen Fahrzeuge auf der 
Fahrbahn oder den Gehwegen geparkt 
oder abgestellt werden. Die Fahrzeuge 
dürfen nicht so geparkt werden, dass 
sie die Fahrbahn (d. h. außerhalb der 
ausgewiesenen Parkplätze) oder die 
Ausgänge des Gebäudes behindern oder 
den Zugang zu den Geräten und der Technik, 
die z. B. den Brandschutz für das Gebäude 
und das Gelände gewährleisten, anderweitig 
behindern.

5. In die Garage können nur Fahrzeuge mit 
einer maximalen Höhe von 2,1 m einfahren.

6. Die Höchstgeschwindigkeit in der Tiefgarage 
beträgt 20 km/h. Der Verwalter behält 
sich das Recht vor, Fahrzeuge, die die 
Höchstgeschwindigkeit überschreiten, 
zu verwarnen oder ihnen die Einfahrt zu 
verweigern. 

VII. Abschließende Bestimmungen
1. In der Betriebsordnung werden die 

grundlegenden Regeln zur Anmietung und 
Nutzung des Parkplatzes genannt.

2. Der Besitzer des Parkplatzes kann diese 
Hausordnung erweitern oder ergänzen.

3. Werden die Regeln dieser Hausordnung 
oder allgemeine Rechtsvorschriften verletzt, 
kann der Gebäudeverwalter nach Absprache 
mit dem Eigentümer dem Mieter zeitweilig 
die Befugnis zum Betreten der Garage 
entziehen.

Die deutsche Version der “Betriebsordnung” 
ist eine Übersetzung des tschechischen 
Originals. Es handelt sich somit nur um 
einen informativen Text. Sollten sich 
Widersprüche zwischen der deutschen und 
der tschechischen Variante ergeben, ist das 

tschechische Original gültig.

Diese Betriebsordnung ist seit dem 12. März 
2021 wirksam.


